
 

 

Verordnung der Stadt Hartenstein über das Offenhalten von 

Verkaufsstellen an Sonntagen 

vom 2. September 2020 
 

 

 

Aufgrund von § 8 Abs. 1 des Sächsischen Gesetzes über die Ladenöffnungszeiten 

(SächsLadÖffG) vom 1. Dezember 2010 (SächsGVBl. S. 338), das zuletzt durch Artikel 3 des 

Gesetzes vom 5. Dezember 2017 (SächsGVBl. S. 658) geändert worden ist, hat der Stadtrat 

der Stadt Hartenstein am 1. September 2020 folgende Verordnung erlassen. 

 

 

§ 1 

 

In der Stadt Hartenstein dürfen Verkaufsstellen im Bereich des Marktplatzes am Sonntag, 

dem 29. November 2020 anlässlich des „Hartensteiner Weihnachtsmarktes“ zwischen 12 und 

18 Uhr geöffnet sein. 

 

 

§ 2 

 

Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung sind Ordnungswidrigkeiten nach § 11 Abs. 1 

Ziffer 1 SächsLadÖffG. 

 

 

§ 3 

 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung im Hartensteiner Stadtanzeiger in 

Kraft. 

 

 

 

Hartenstein, 2. September 2020 

 

 

 

 

Steiner (Dienstsiegel) 

Bürgermeister 


